
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	Datum der Vorlage: 14.06.2022
	Beschlussvorlage: Bekanntmachung der Betriebskosten 2021 für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Großpösna nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG.Die Ermittlung und Bekanntmachung der Betriebskosten für die Kindertagesstätten erfolgt nach Vorgaben des Freistaates Sachsen. Sie dienen als Kalkulationsgrundlage für die Höhe der Elternbeiträge. Dabei dürfen nicht alle Kosten, die für die Kinderbetreuung in der Gemeinde tatsächlich anfallen, in die Abrechnung einbezogen werden. So werden u.a. Personal- kosten für die Schulvorbereitung und Integrationsplätze nicht mit einbezogen. Ebenso werden Mieten und Abschreibungen für die Objekte nicht in die Ermittlung der Betriebskosten einbezogen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2022 die Bekanntmachung der Betriebskosten einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 27.06.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-29
	Beschlusstext: die Bekanntmachung der Betriebskosten 2021 für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Großpösna nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG. Die Berechnungen und die Bekanntmachung der Betriebskosten sind fester Bestandteil des Beschlusses.
	Herr/Frau: [Herr Strobel]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bekanntmachung der Betriebskosten 2021 für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Großpösna nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
	Verfasser: [Hauptamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


